
VO:  ; der weltlichen Macht ihre feste OoOfrm erhalten.
Ks die zeitlichen Angelegenheiten der Kiıir-Isıdoro Martin che, welche die Schaffung der ersten ständigen
untlaturen nahelegten.»? Man darf jedoch nıchtDIie Präsenz meinen, der besitze das Legationsrecht 11U1

als Staatsoberhaupt. Von 18570 bis 1929 entbehrtedes Heiligen Stuhls der Hl Stu.  D weltlicher aC. un! doch Aandelte
be1 den Staaten weiterhin als internationale Rechtspersönlich-

keit; die Nuntlaturen un! otschaften bliıeben be-
stehen; Konkordate wurden abgeschlossen, un
auf Ersuchen der Mächte schlichtete der
internationale Konflikte Der Codex 1ur1s canonic1i

7 A Dize diplomatische Vertretung der Kirche regelte das päpstliche Gesandtschaftswesen (can.
Die Präsenz der HC bei den Staaten geht auf 65_270)9 das Zweite atıkanısche Konzil hat JE-
Jahrhunderte zurück un hat heute großen Um:- doch beschlossen, «daß das Amt der päpstlichen
fang aNngZCNOMMECN., ufc. Nuntiaturen un ApO- Legaten SCNAUCL abgegrenzt werde» unU die
stolische Delegationen steht die Kirche MIt — päpstlichen Legaten, soOwelt 6S geschehen kann,
gefähr hundert Staaten der SanzCch Welt un! vielen mehr AUS den verschliedenen Gebieten der Kirche
internationalen Organismen in Beziehung. Hs sind MX werden, daß S1e@ ; . eine wahrhaft
Staaten mit sechr verschledenen politischen Reg1- weltweite Prägung aufweisen» Dekret «Christus
inen un! sehr verschiedener Einstellung Z Reli- Dominus» un! 10) Diesen Wünschen eNTSPrE-
g10N; konfessionell-katholische, 15  che; musel- en! hat Paul NT durch das Motu proprio << Sollti-
manische Staaten und akonfessionelle, Ja auch reli- citudo omn1um BEecclesiarum » VO 24. Juni 1969

das päpstliche Gesandtschaftswesen NCUu geordnet.3g1onsfeindliche Staaten. Als 1956 1us AL se1in
achtzigstes Lebensjahr vollendete, schrieb Man

« Es o1ibt 1n Rom mehr außerordentliche diploma- D Dze Grundlagen der Vertiretung des Papstestische Missionen als be1 der Krönung der Königin
VO  - England», und be1 der röfinung des / weiten DIe Legaten des Vaters können einen doppelten
Vatikanischen Konzils außer dem Staats- Aspekt aufwelisen: S1e können Gesandte der höch-

sten Autorität der Kirche oder des Oberhauptespräsidenten taliens un dem Großmeister des
Malteserordens 79 Staaten un! internationale 1nes MIt dieser CS verbundenen, aber doch VO

Organismen vertreten.; Bevor der Hl. Stuhl welt- ihr verschiedenen Staates se1n. Solange der Kir-
liche 2C eSsa. be1 den rtchen ferner chenstaat bestand, konnten diese beiden Aspekte
Länder durch 1CaAriL apostolict, Residentialbischöfe miteinander verwechselt werden: mMIt seinem Kr-
mit speziellen ollmachten, vertreten, und die Öschen 1im Jahre ö70 WAar dies aber unmöglich ZC-
Mitte des 5. Jahrhunderts entsandte apocrisiarıı worden. Heute besteht eine gewisse Unklarheit, da
oder responsales den Katlsern VO  - yZanz, sich HrC den Lateranvertrag v  5 1929 der Vatikan-
ber den anı der Ostkirchen vergewissern. geschaffen worden ist. «Z.weifellos vertreten

egen Ende des 9. Jahrhunderts gab vVer- die Nuntien den Pap ST auch als weltlichen Souverän,
schiedenen Orten legali MISS1 m1t konkreten Miss10- un während der Zieit: da dieser einen relatıv —

SC  en Staat regierte, verhandelten die NuntienMC14. Gregor N/ALE (1073—85 beauftragte s1e. mit
wichtigen Aufgaben eim Katlser und hbe1 Königen. ber politische, kommerzielle und militärische
Den Erzbischof einzelner Metropolitansitze be- Fragen, die den Kirchenstaat etraten Wer aber
trachtete iMNail als legatus NALTUS in seinem Territorium. behaupten möchte, daß Ss1e dann bloß Vertreter des
Die ständigen Nuntlaturen nahmen Ende des Oberhauptes des Kirchenstaates 11, hat die In-

15. Jahrhunderts ihren Anfang, un: im ahr- struktionen des Staatssekretarlats nicht gelesen
un: uch keines der Dokumente den Charak-hundert erhielten s1e unter Gregor 111 (1 572-85)

ihre feste Gestalt, un ihre Entwicklung hing MMI1t ter ihrer endung.»* Die Vertretung des Papstes
der weltlichen aC. der Päpste zusammen.* beruhte nicht sehr auf der territorialen ber-
<< Einerseits hat die päpstliche Diplomatie UuTrC die hoheit des Papstes, sondern vielmehr auf seiner

ahrhunderte hindurch VO  o nfang igen- geistigen Oberhoheıit als au der Kirche, deren
Sendung, w1e die Konzilskonstitution «Gaudiumschaften aufgewlesen, die VO: der weltlichen 2C

bsolut unabhängig aicCcll; anderselts hat sS1e doch et SPCS» betont, sich «nicht auf den politischen,
yı
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wirtschaftlichen oder so71alen Bereich» bezieht, menschen un der internationalen Gemeinschaft
sondern «der relix1ösen Ordnung angehört» (Nr ist ein Einvernehmen unte: beiden Mächten

erfordert. Um den internationalen Frieden, die in42) Die internationale oder vielmehr supranatio-
ale Rechtspersönlichkeit der Kirche entspricht der MK Ordnung un den Fortschritt der Länder
Sendung, die S1e 1im Auftrag ihres go  C  en St1E- fördern, mussen S1e 7zusammenarbeiten und Kon-
ters 1n der Welt erfüllen hat Wie C: 10 des verme1iden. Dazu gehört auch, daß die Kirche
Codex 1ur1S Canon1cC1 Sagl, «haben die katholische 1mM Dienst des Friedens un des Fortschritts mit den
KXirche un der Apostolische Stuhl 1a o  C  er internationalen Organismen zusammenarbeitet.
Anordnung den Status einer moralischen Person» Der Lateranvertrag bemerkt dies treffend, wennl

die Kirche als Gemeinde der Gläubigen, als olk in Art. Sagt: «Italien anerkennt die Souveränität
Gottes, der Hl. Stuhl als rgan, das die oberste des Stuhls auf dem internationalen Feld als ein
Autorität der KXirche verkörpert. Deshalb «kommt Attribut, das gemä seiner Iradition un den Kr-
dem aps das mit seinem Amt gegebene, unabhän- fordernissen seiner Sendung in der Welt mit seliner
gige GOC Z se1ine Vertreter £re1 ECINENNECI, Natur gegeben ist»: internationale Rechtspersön-
entsenden, versetizen un abzuberufen, in ber- lichkeit un! Präsen-z der Kirche 72006 Erfüllung ihrer
einstimmung MIt den Normen des internationalen Sendung un auch internationale Rechtspersönlich-
Rechts ber die Entsendung un Abberufung der keit des Vatıkanstaates, der AUS diesem Vertrag als
diplomatischen Agenten».5 in der 'Tat erheischt die Staat hervorging, der unter der Oberhoheit des
Sendung des Papstes se1ine Präsen-z auf der SaNzCI Papstes steht, dessen Freiheit in der Leitung der
elt Seine Gewalt über die Hırten un! die läu- Kirche sicherzustellen, verbunden mI1t dem e
igen verpflichtet ihn, für die Einheit beider orge aktiver un passiver Legation un! mMI1t einem

tragenN. Kr muß se1ine Brüder bestärken, leiten neutralen, unverletzlichen Territorium, w1e dies
un 1in der Einheit 1in Christus bewahren. Er muß während des Z weiten Weltkriegs offensichtlich der
dafür SOTSCNH, daß ine er! un ein Hırt» Fall WAaL.

sel, un allen unablässig Christus verkünden. DIes
erfordert intens1ve Beziehungen 7wischen dem C,harakter der päpstlichen Vertretungaps un!: dem Episkopat aller Kirchen Der rief-
verkehr, der Besuch der iIscChoTte Rom die Prä- DIie päpstliche iplomatie entspricht dem Ziel der
SC117 VO Bischöfen, Priestern un alen der VCLI- Kirche S1e hat keine politischen, wirtschaftlichen
schiedensten Nationen 1in der Römischen Kurie un! oder gesellschaftlichen Interessen viertseten,
die ersammlung der Bischofssynode mMI1t Bisch6ö- sondern relig1öse, WE auch diese 7zuwellen die
fen AUuS$s aller Welt genugen hierzu nicht en die- übrigen Interessen tangleren können.
SCI Kommuntikation der Peripherie mit dem Zeen- Wer ıbal ihr eine bloß mMIt der weltlichen4C der
tirum bedarf der räsenz des obersten Hıiırten in Papste zusammenhängende Aktivität erblickt, hat
den Ortskirchen, S1e bestärken un VCI- S1e als unzeitgemäß un! unnötig betrachten. 1)a
einen. ank des heutigen technischen Fortschritts jedoc.e und Staat ihre Funktionen voneln-
konnte der aps in kurzer elit verschledene weiıit ander unterscheiden, beschränkt sich die E
entfernte (OOrte besuchen Iannn dies aber nicht oft darauf, VOL dem Staat ihre relig1iösen Interessen und
un! nicht uf die Dauer £Uu:  S Deshalb ist NOT- die verteidigen, die ihr ermöglichen,
wendig, daß er durch seine Vertreter in den VCI- ihrer geistigen Sendung in Freiheit nachzukommen.
schiledenen Ländern en der Gläubigen An- Wenn sich die Diplomatie als die Kunst betrach-
teil nımmt, sich 1n einfügt un schnell und sicher Cn aufbeliebigen CSnzu Erfolg kommen

se1ne Anliegen un Bestrebungen we1ß. raft die VO Glück begünstigte Schlauheit Machiavel-
dieses Rechts, das mMI1t seliner Sendung gegeben ist lis eignet S1e sich für die IC nicht. Die
un durch weit 7zurückreichende historische tre1g- Diplomatie hat jedoch die Kunst se1n, nicht
nisse begünstigt wird, entsendet der aps Legaten WE die Gewalt oder das Gleichgewicht der nter-

der höchsten Autorität der Staaten, in denen die 1, sondern NS eine verantwortete egelung
RE prasent 1st. Da RC un Staat, die be1ides die internationale Ordnung un! den Frieden auf-
SsOuUuverane un unabhängige Gesellschaften sind, rechtzuerhalten. S1e muß sich VO  D fragwürdigen
einem gemeinsamen Subjekt dem Menschen Formen befretien. Die beste Diplomatie besteht
seinem übernatürlichen un innerweltlichen Ziel darın, ane un: Formeln vorzulegen, die dem Ge-
behilflich se1n mussen, erganzen sich einige ihrer meinwohl möglichst förderlich sind un allgemeine
Tätigkeiten gegenselt1ig. Zum Wohl der Kinzel- Bedeutung besitzen. Die Diplomatie ist SOMIt eine

) /<
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Institution, die notwendiger ist, JC unbe- räsenz des Papstes stärker; der Verkehr zwischen
den beiden Souveränen wıird erleichtert, un dieständiger die internationale Ordnung ist; S1e muß

verhüten, daß diese unter die Herrschaft brutaler Gefahr VO  - Nationalkirchen wıird vermindert. Die
äachte gerät, die über das technische Wissen VCI- pastorale Unerfahrenhei )5Aann DG 1ne ENISPLE-
ügen, s1e zerstoren. chende Ausbildung ehoben werden, und das

So entspricht die Diplomatie dem Gelst der Kir- Zeugnis für die Armut sSOwle der persönliche
che S1e bedarf der Vertretung der Souveräanen, Opfergeist lassen sich ebenfalls heranbilden
hochstehenden Autorität des Papstes, die universalE A S e Ba anerkannt wird un! sehr geeignet ist, einheitliche DDiıe heutige Organisation derPläne konzipieren, mit dem Geist grobmütigen pähstlichen VertreIUNgDienens beseelen, mit ihrer Erfahrung un! ho-
hen Zielsetzung wegwelsend se1n. S1e kann als DIe ständigen Vertreter des Papstes 1in den VCLIL-
odell dienen für das eal, auf dem s1e gründet schledenen Nationen en für eWwÖ.  C die
und ach dem s1e strebt: die universale Brüderlich- Bischofswürde DIie Vertretung wird entweder
keit. DIiIe päpstlichen Diplomaten mussen die bloß be1 den Ortskirchen oder be1 diesen und den
Rechte der He verteldigen, aber uch für die Staaten zugleich ausgeübt. eriker oder Latien
Rechte un Bedürfnisse des Staates eintreten, vertreten den aps uch be1 internationalen (Or-
dem S1e gesandt sind. S1e vVverLfeIEN keine Il- ganiısmen, Konferenzen und Kongressen. Besehen
teiligen, sondern gleichgerichtete Interessen unı WIr die heutigen Klassen und Benennungen.
haben ihnen selbstlos dienen 1m Bewußtsein, daß W Apostolischer Delegat, Seine Legation relix1öser
S1e Christus vertsfeten un! rchlicher Natur wird bloß be1 der (Irts-

inige sind der Ansicht, die rttliche Hierarchie kirche ausgeübt. Faktisch steht beim Staat, 1in
oder uch alen sollten diese Vertretung überneh- dem CL residiert, 1in (AD0) Ansehen und bereitet
IMEeN: Kın temder Gesandter für gewÖhnlich 1st den en für die diplomatische Vertretung be1

ein Italiener wıird die örtlichen Verhiältnisse diesem V1 So WAar während des spanischen Bür-
nicht kennen un kann die Anstrengungen des gerkrieges 19306 1n ezug auf die Nationale egle-
Kpiskopats durchkreuzen. Wenn auch die fach- LU11& der Fall
technische und gelistige Vorbereitung, die Ma  > in vzn UNLTIUS, Dieser verbindet mit der VOrSCHALNL-
der Päpstlichen kirchlichen Akademie Rom C1L- 0l Legation die diplomatische Vertretung beim
halten hat, ausgezeichnet se1in INnaY, 1st S1e doch Staat mi1t dem .tad eines Botschafters und Dekans
wenig pastoral ausgerichtet, un! der diplomatische des diplomatischen Orps, w1e dies der durch den
Pomp färbt auf die päpstlichen Vertreter ab, die Wiener Kongreß VO  . 1515 getroffenen Bestim-
doch VOTL em 1n den Ländern für die Mung entspricht, die VO  - der Konferenz der UN  S
ÄArmut Zeugnis ablegen sollen. 96 bestätigt wurde.

Diese Überlegungen en EeLWAaSs Richtiges Pro-Nuntius. Dieser hat die gleiche Vertretung
sich. Um jedoch die geistige un pastorale 1ss10n inne w1e der Nuntius, 1St aber nicht an des
des HI1 Stuhls bei den Kıirchen vertreten, ist diplomatischen orps
nicht angebracht, Lalen verwenden; diese sind Inter-Nuntus. DIieser ist, w1ie die beiden vorher
als Fachleute tätlg den internationalen Organisa- genannten, eDenTalls päpstlicher V ertreter; aber
tlonen, mit denen die Kıirche zusammenarbeitet. VO  - weniger em diplomatischem Rang Seine
uch 1st nicht klug, daß eriker den Staat beim ellung kommt der eines «außerordentlichen Ge-

vertreten, könnten s1e doch den erdac. sandten oder bevollmächtigten Ministers» gleich.
erwecken, unloyal oder MI1t der Politik verquickt Apostolischer Delegat und (zesandter des HI. Szuhls

se1n. Das Einvernehmen 7wischen der St- hez PINET EKe91e7UNg, Dieser 1st ein päpstlicher Ver-
lichen Vertretung un der örtlichen Hierarchie teLieTr 1m eigentlichen Sinn, der olge spezieller
WIF.: sich daraus ergeben, daß die Kompetenzen Umstände diesen 1te. rag DIies 1St se1it 1966 der
und Funktionen abgegren werden, wI1ie dies Fall be1 der Vertretung des Stuhls be1 der SO7142-
Paul NT dem unsch des Zweiten Vatıkanums listischen Republik VO:  [ Jugoslawien.
eNntsprechend hat. Wie die Römische Kurle, Kegent, Dieser 1sSt ein ständiger, aber ehelfs-

wird auch die päpstliche Diplomatie internatl1o- mäßiger Vertreter ohne entsprechenden bürger-
nalisiert. Wenn nıicht ein einheimischer er1iker en Rang. Einen olchen aD 7wischen 194)
den aps repräsentiert, rleben sowohl die KIir- un: 1950 Jugoslawien.
che des betreffenden Landes als auch der Staat die Geschäftsträger mit Beglaubigungsschret0en,. Dieser
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besitzt, w1e der Regent, einen ständigen, aber be- Klerus, der Ordensleute un! Gläubigen, ihre An-
helfsmäßigen Charakter m1t niedrigerem diploma- un! Begehren, un werden denen, die
tischem Rang diese betrefien, die Normen des Hl. Stuhls über-

Geschäftsträger ad INLeYIM. Dieser vertritt den mitteln Sie führen ihre 1ssion Leitung des
Missionschef, WE dieser zeitwellig nicht vorhan- Kardinalstaatssekretärs aus un sind ihm an
den oder abwesend ist, be1 der Ortskirche oder der ber für den VOaerhaltenen Auftrag verant-

egierung. wortlich
9.Delegierter. Dieser 1St Chef oder Mitglied einer D} Konkrete [ ätigReiten, Die 1ss1on des apst-

1ss10n bei einem internationalen Organismus, en Vertreters olgende spezifische 'Lä-
welchem der Hl. Stuhl angehört, oder nımmMt als tigkeiten
stimmberechtigtes Mitglied einer internationa- Mn Ernennung VOoN Bischöfen. Kr leitet den geeigneten
len Konferenz oder einem internationalen Kon- kanonischen Prozeß ein, teilt die Namen der Kan-
greß teil didaten dem Hl. Stuhl mit un! erstattet ber S1e

Beobachter. Dieser isSt Chef oder Mitglied Domino se1n Gutachten, indem sich das
einer Mission bei einem internationalen Organts- rteil kluger Personen Zzunutze macht, die die
MuUS, welchem der Hl Stuhl nıcht angehört, oder Schweigepflicht gebunden S1nd. €e1 wird die
wohnt ohne Stimmrecht einer Kontfterenz oder Kompetenz der Bischofskonferenzen, die legitimen
einem Kongreß be1 Privilegien und das besondere Regime respektie-

Der aps nımmt gemä dem internationalen ren, die der Hl Stuhl insbesondere den Ostkirchen
ec die Ernennung, Entsendung, Versetzung un! Missionsländern gewährt
oder €  ung seiner Vertreter fre1 VOTLT. Das Bl Liehung VoN BISIUMSTENZEN. Unter espektie-
AÄAmt erlischt, W: der uftrag erfüllt 1st oder Lung der Bischofskonferenzen un! des ostkirch-
rückgezogen wIifr: WC: die Demission VO aps en Rechts wırd Fragen der Errichtung, 'T el-
aANZSCHNOMMCH WITL und, sofern dieser nichts — lung oder ebung VO:  a Kirchensprengeln e1n-
deres verfügt, W: das 75. Altersjahr rfüllt ist, gehend prüfen un dem die Vorschläge
nicht aber bei einer Sedisvakanz des Apostolischen der Bischofskonferenzen unı se1in eigenes CGsut-

achten übermitteln.
Beziechungen <U den Bischöfen. Kr wird die Orts-

ischoie brüderlich unterstutzen un beraten undAuftrag und [ ätigkeit der päpstlichen Veertreter dabei ihre Jurisdiktion respektieren. Der ent-

a Allgemeine L’ielsetzung. Krstes un! spezifisches scheidenden edeutun: o der Bischofskonferenzen
Ziel der Sendung des päpstlichen Vertreters i1st CS, ECWU. wird mMI1t ihnen engstem Kontakte
die Beziehungen 7wischen dem HI1 Stuhl un den stehen, S1e unterstutzen. Kr wırd der Eröft-
Ortskirchen un! wirksamer gestalten. Kr nungssitzung beiwohnen sowle den Sitzungen,
muß die orge des Papstes das Wohl des Landes denen einge.  en oder VO Hl. Stuhl entsandt
ZAusdruck bringen und mit Kıter für den rIe- wird. Er soll ber die Tagesordnun informiert
den, den Fortschritt un! die internationale Zusam- werden unwirdein Doppel derenerhalten,
menarbeit, für das geist1ge, ittliche und materielle S1e ZAHT Kenntnis nehmen un! dem Hl Stuhl
Wohl des Volkes wirken. Im Verein m1t den (Jrts- übermitteln.
bischöfen muß CT für die 1ss1on der und Beziehungen AU den Ordensleuten, Kr wird die höÖ-
des Hl Stuhls e1im Staat eintreten. Deswegen WeEI- heren trdensobern des Landes beraten un:! untfer-

stutzen, die Konterenzen der Ordensmänner undden die Apostolischen Delegaten die nıcht diplo-
matische Vertreter Ss1ind sich angelegen se1in Ordensschwestern Öördern unı festigen un:! ihr
lassen, mMIit dem Staat freundschaftliche Bez71ehun- apostolisches, erzieherisches, fürsorgerisches und
CN unterhalten. ema den Weisungen des so71ales en koordinieren entsprechend den
Hl Stuhls un 1m Verein mMI1t den Ortsbischö- Normen des Hl Stuhls un! der rtlichen Bischofs-
fen un besonders mit den ostkirchlichen Patriar- konferenzen. Das gleiche wird 1n ezug auf die
chen werden S1e sich Kontakte mit den Christen- Säikularinstitute Lun, insotern diese Normen auf s1e
gemeinden und auch freundschaftliche Bezle- anwendbar S1Nd.
hungen den nichtchristlichen Gemeinschaften Beziehungen ZUM aal Normalerweise pnieg
bemühen Sie werden den Hl Stuhl objektiv infor- die Beziehungen 7wischen der RE und dem
mieren ber alles, WwWas die RC un das Heil der Staat, da seine besondere Aufgabe ist, 1mM Namen

des HI1 Stuhls A) die Beziehungen mit der Landes-Seelen angeht, ber das Denken der ischöfe, des

SA
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regierung verstärken; das, wWwWAas die Beziehun- Lichen Vertreters ist VO:  o der Ortsjurisdiktion —-

SCH 7zwischen der Kirche un! dem Staat betrifft, emt In seinem Oratorium kannn der Vertreter die
ehande. 9 €) sich mit dem Abschluß VO:  S Om- FakultätZ Beichthören gewähren, seine eigenen
E  w} befassen, welche die Sphäre des öftentlichen Fakultäten ausüben und oOttesdienst halten,
Rechts betreffen. Sowelt die Umstände erlauben, bei die auf dem betreffenden Territorium gelten-
wird die einung der Ortsbischöfe erfragen, die den Anordnungen respektieren hat un! die

auf dem laufenden halten wird. interessierte 1fCc. Autorität, sofern dies aNDC-
Internationale Organismen. Er wıird mMI1t Auf- zeigt ist, informiert. Nachdem (T den Ortsordina-

merksamkeit die Programme der internationalen rius WL möglich vorher benachrichtigt hat, kann
UOrganismen verfolgen, sofern nicht ein tändiger das olk SCONECN und 1in allen rtchen des 'Terr1-
Delegierter oder Beobachter des Hl. Stuhls VOL- torl1ums, wor1in Ca ist, zelebrieren un! uch
handen ist. Außerdem soll E1 a) regelmäßig ber pontifizieren. e1i hat die Präzedenz gegenüber
die Tätigkeit dieser Organismen Bericht erstatten; den Erzbischöfen und Bischöfen, nicht aber CI1-

1m Einvernehmen mMI1t dem Urtsepiskopat die ber den Afr'!  alen und den ostkirchlichen Patrı1-
Zusammenarbeit zwischen den Fürsorge- un Kr- archen. Seine Rechte un Privilegien sind i1ihm
ziehungsinstitutionen der Kirche un den’entspre- dem Zwecke SeW daß CI; indem klug VO:  }
henden inter gouvernementalen oder nichtstaat- ihnen eDrauc. macht, den Charakter seiner Lega-
lichen Institutionen fördern; C) die ätigkeit der tion besserZAusdruck ring und selinen Dienst
internationalen katholischen Urganisationen fÖör- leichter verrichten kannn
dern. DIe Delegierten oder Beobachter des Selbstverständlich hat 1im päpstlichen (Gesandt-
Stuhls werden 1m Einvernehmen mit dem a  t- schaftswesen gegenüber jeder andern Krwägung
lichen Vertreter 1m betreftenden Land handeln. die geistige Zielsetzung der Kıirche den Vorrang:

das Heil der Seelen be1 en Völkernurisdiktion und Präzedenz. Der S1tz des apst-
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Übersetzt VOMN Dr. August Derz

richtungen ; und Konkordate bilden davon keine
Ausnahme. Alles, w4s über die mögliche RevisionAdrianus de Jong der Konkordate in alıen und panien gESagT und

Konkordate und geschrieben wird, verrat schon einiges VO:  5 diesen
Konsequenzen.

Die Absicht dieses Ttikels ist jedoch nicht, dieinternationales Recht— Konkordate beurteilen, sondern WI1r wollen über
Wert un Einfluß die rage nachdenken, welchen atz die Konkor-

date 1im internationalen Rechtsverkehr auf TUunN!
ihrer Stellung 1m Konkordatslan: einnehmen.
Diese rage SO. einem konkreten Punkt eant-

Vielleicht 1st ein agnıs, diesem Augenblick werden, und WAar der Ehe An äßt
über Konkordate schreiben. Kıine LIEUC IC auf sich der Einfluß der Konkordate auf die „ivile Ge-
Kirche un Gesellschaft sich UrCc! Das hat setzgebung un: auf die Ööftentliche Ordnung 1im
auch Folgen für bestimmte Strukturen un! Eın- Konkordatsland un: rüber hinaus erkennen.
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